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Die von Dr. Johannes Donhauser vorgelegte Ar-
beit „Das Gesundheitsamt im Nationalsozialis-
mus“ befasst sich mit dem dunkelsten Kapitel
in der Geschichte des çffentlichen Gesundheits-
dienstes in Deutschland und dem Umgang da-
mit bis heute. Eine systematische Auseinander-
setzung innerhalb des çffentlichen Gesundheits-
dienstes (�GD) mit dem damaligen Geschehen
ist bisher nicht erfolgt, anders als auf Seiten der
Anstaltspsychiatrie.
Der Autor sichtet Dokumente, betreibt eine um-
fangreiche Literaturrecherche und zitiert dabei
immer wieder die Zeitschrift „Der çffentliche
Gesundheitsdienst“, deren 1. Heft (1. Jahrgang)
am 5.4.1935 im Verlag Georg Thieme, Leipzig,
erschien. Sie war das Organ des Reichsausschus-
ses f�r Volksgesundheitsdienst E.V., der Staats-
medizinischen Akademie Berlin und der wissen-
schaftlichen Gesellschaft der deutschen �rzte
des çffentlichen Gesundheitsdienstes. Diese Ge-
sellschaft war am 26.2.1935 neu gegr�ndet wor-
den. „Die Partei (NSDAP) hatte dem Verlag diese
Zeitschrift per ordre du mufti aufgedr�ngt“ (Ch.
Staehr, Spurensuche, Thieme Verlag, 1985, Stutt-
gart). Allerdings war im Verlag u. a. der Vollzug
des §5 Schriftleitergesetz vom Oktober 1933 vo-
rausgegangen, wonach Schriftleiter nur sein
konnte, wer arischer Abstammung und nicht
mit einer Person nichtarischer Abstammung
verheiratet war.
F�r die Herausgeber der neuen Zeitschrift schrieb
Ministerialdirektor A. G�tt, Leiter des Reichsaus-
schusses f�r Volksgesundheitsdienst und der
Staatsmedizinischen Akademie Berlin, ein Vor-
wort f�r Heft 1: „Das Blatt hat somit die große
Aufgabe, Bindeglied letzten Endes zwischen dem
Reichsministerium des Innern und den �rzten
der Gesundheits�mter zu sein, wie vor allen Din-
gen �ber die Arbeitsgemeinschaften des Reichs-
ausschusses f�r Volksgesundheitsdienst hinweg
alle diejenigen Kr�fte zu erfassen und zu beein-
flussen, die sich die Gesunderhaltung und Aufar-
tung des deutschen Volkes zum Ziel gesetzt ha-
ben.“ Die Zeitschrift wurde als Informationsor-
gan geschaffen f�r die als staatliche Sonderbe-
hçrden neu organisierten Gesundheits�mter, de-
ren Aufgabe die Umsetzung der nationalsozialis-
tischen Bevçlkerungspolitik, d. h. in erster Linie
der Erb- und Rassenpflege war. Im 1. Jahrgang
(1935/1936) befassten sich 23 von insgesamt 59
Originalarbeiten bereits im Titel erkennbar mit
Erb- und Rassenpflege.
Die neue Zeitschrift trat an die Stelle der 1888 ge-
gr�ndeten „Zeitschrift f�r Medizinalbeamte“, die
auch von Donhauser zitiert wurde. Diese gehçrte
seit 1929 zu Fischers medizinischer Buchhand-

lung des j�dischen Verlegers Kurt Kornfeld, wel-
che 1935 im Thieme Verlag aufging. Die Entrech-
tung j�discher Mitb�rger ab 1933u. a. durch das
Verbot, eigene Betriebe oder Gesch�fte zu f�h-
ren, und die Auflçsung des deutschen Medizinal-
beamtenvereins im September 1934 als Tr�ger-
gesellschaft hatten der Zeitschrift die Basis ent-
zogen, sie wurde im Thieme Verlag 1935 einge-
stellt.
Nach der bedingungslosen Kapitulation und dem
Untergang des NS-Regimes, aber noch vor Festle-
gung der staatlichen Ordnung der Bundesrepu-
blik durch das Grundgesetz vom 23.5.1949, er-
schien nach vierj�hriger Unterbrechung im April
1949, Heft 1 des 11. Jahrganges „Der çffentliche
Gesundheitsdienst“, jetzt als Monatsschrift f�r
Gesundheitsverwaltung und Sozialhygiene und
als Organ des Verbandes der �rzte des çffentli-
chen Gesundheitsdienstes und als Organ der Ver-
einigung f�r die Gesundheitsf�rsorge im Kindes-
alter im Thieme Verlag, Stuttgart. Im Geleitwort
wird auf die schwierige Aufgabe der Gesund-
heitsverwaltungen „in der politischen Katastro-
phe“ Bezug genommen und die Rolle der Zeit-
schrift beschrieben: „Zu einem bescheidenen
Teil mçchte aber auch der „�ffentliche Gesund-
heitsdienst“ f�r sich in Anspruch nehmen, in den
zehn Jahren seines Erscheinens an den Vorbedin-
gungen mitgeholfen zu haben, die diese außerge-
wçhnlichen Leistungen der Gesundheits�mter
ermçglicht haben. Gerade auf dem Gebiete des
çffentlichen Gesundheitswesens und der Sozial-
hygiene haben die Zeitschriften einen erhebli-
chen Anteil an der Fortbildung der �rzte und Mit-
arbeiter zu leisten.“
Das vierj�hrige Nichterscheinen der Zeitschrift
wird 1949 in Heft 1 als zeitliche Z�sur angespro-
chen, jedoch nicht als eine inhaltliche im Sinne
eines Neuanfangs. Die erste Originalarbeit in
Heft 1, eine Arbeit von E. Gerfeld mit dem Titel
„Die Entwicklung des çffentlichen Gesundheits-
wesens zur Welt-Gesundheits-Organisation“
war wohl programmatisch gemeint. Der Autor
spannt einen weltgeschichtlichen Bogen von ori-
entalischen Kulturen und asiatischen Kulturvçl-
kern, von den gesundheitlichen Vorschriften der
Assyrer, Chinesen, Babylonier, Inder, �gypter,
Griechen und Rçmer �ber den bundesstaatlichen
Charakter des deutschen Gesundheitswesens auf
der Basis der Reichsverfassung von 1919 hin zu
der im Juni 1946 in New York gegr�ndeten Welt-
Gesundheits-Organisation (WHO). Aus der Per-
spektive des Autors aus dem Sozialministerium
in Nordrhein-Westfalen nahm das nationalsozia-
listische Regime lediglich an zwei Stellen grund-
legende Ver�nderungen der Aufgaben des Kreis-
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arztes vor. „Es beseitigte den bundesstaatlichen Dualismus von
Reich und L�ndern, indem es den Primat des Reiches aufstellte.“
„Die zweite bedeutungsvolle �nderung war die Ablçsung des
Kreisarztes als so genannte Einzelbehçrde durch das Gesund-
heitsamt mit einem Stabe von Mitarbeitern. Damit wurde ein
internationales Vorbild �bernommen, das aber unter der Viel-
falt der von außen einwirkenden Einfl�sse sachlich nicht ausrei-
fen konnte.“ War das das Res�mee von jahrelanger Beteiligung
der Amts�rzte am Menschen verachtenden System nationalso-
zialistischer Gewaltaus�bung gegen Kranke und Behinderte zur
„Aufartung“ der Herrenrasse oder war es eine nach innen ge-
richtete Botschaft, beruhigend f�r den eigenen Dienst? Hatte
man nichts Gravierenderes zu erkl�ren und zu verantworten?
Erinnerung ist ein Neu-Verstehen von etwas, was bereits ein-
mal auf irgendeine Weise verstanden wurde. Erinnern ist eine
assoziative T�tigkeit, die nach Bedeutung sucht und Bedeutung
schafft. Erinnerung ist Re-Interpretation, kein einfaches Wie-
derfinden oder Wiedererkennen von Ereignissen oder von Ob-
jekten. Ob einer Erinnerung im çffentlichen Raum Glauben ge-
schenkt wird, h�ngt oftmals davon ab, ob sie sich mit den vor-
herrschenden Interpretationen �ber sie vertr�gt (J. Baberowski:
Vom Sinn der Geschichte, C.H. Beck Verlag 2005). Welche neue
Bedeutung gewannen die Inhalte der Zeitschrift aus „den ersten
10 Jahren ihres Erscheinens“ f�r den �GD in der Nachkriegszeit,
zumal von seinen Vertretern eine Kontinuit�t in den Aufgaben
des Dienstes meist zwanglos angenommen wurde? Zumindest
in den Beitr�gen der wiederbelebten Zeitschrift wird zeitnahe
Erinnerung verweigert, obwohl Fixpunkte f�r Erinnerungen an
die NS-Gesundheitspolitik nicht zu �bersehen waren. Das wa-
ren die eigenen Erfahrungen, die Berichte vom N�rnberger �rz-
teprozess, die besch�digten Menschen im Nachkriegsmillieu
und auch die fr�heren Ausgaben der Zeitschrift. Verdr�ngung
bzw. „aktives“ Vergessen war die vorherrschende Haltung. Der
Beginn des Kalten Krieges als Konflikt der Siegerm�chte fçrder-
te diese Einstellung.
Nicht nur f�r die �rzte in den weiterhin bestehenden Gesund-
heits�mtern wurde mit dem R�ckgriff auf alte �rztliche Tradi-
tionen einschließlich ihrer Vorstellungen zur Hygiene und So-
zialhygiene ein alter Erinnerungsrahmen neu vorgegeben, in
den sich Denken und Sprachformen einordnen konnten. Wer
diesen Ged�chtnisrahmen akzeptierte, bezeugte damit auch
seine Gruppenzugehçrigkeit. Die Verbindung der eigenen Mei-
nung mit der der Mitglieder einer Schicksalsgruppe schafft
schließlich den Beziehungsrahmen des kollektiven Ged�cht-
nisses. Der Soziologe Emile Durkheim hatte bereits Ende des
19. Jahrhunderts die gemeinschaftsbildende Funktion von Er-
innerung und Ged�chtnis erkannt. Ein derartiges Verst�ndnis
von Ged�chtnis vermag nicht nur das Erinnern, sondern auch
das Vergessen zu erkl�ren (J. Baberowski, 2005). Neben dieser
verdr�ngenden Ged�chtnisarbeit wurde individuelle Verant-
wortung und Schuld mit dem Hinweis auf die Unterstellung
unter das F�hrerprinzip exkulpiert.
Aus dieser Grundhaltung ergab sich die Sprachlosigkeit der
Amts�rzte zum eigenen Verhalten in den fr�hen Jahren der
Bundesrepublik in der Zeitschrift „Der çffentliche Gesund-
heitsdienst“. Beispielsweise umfasst das Referat �ber eine Ar-
beit in der DMW (1949) „Zur Frage der Refertilisierung“ bei
f�nf aufgrund eines Erbgesundheitsgerichtsbeschlusses un-
fruchtbar gemachten Frauen, wobei die Operationen nur in ei-
nem Fall erfolgreich waren, ganze 8 Zeilen (�ff. Gesundheits-
dienst, 11. Jahrg., 1949/50, S. 102). Daneben gab es in der Zeit-
schrift bei objektiver Betrachtung inakzeptable Interpretatio-

nen der Rolle des �GD, z.B. durch P�rckhauer (1954) und
durch E. Pfau (1988), wie von Donhauser dargestellt. In der
Nachkriegszeit bis in die sp�ten 70er-Jahre wurde von Amts-
�rzten, von denen viele auch vor dem Zusammenbruch des
NS-Regimes bereits in Gesundheits�mtern t�tig waren, die
Zeitschrift auch als „Der blaue Dunst“ tituliert. War das ein
Hinweis darauf, dass das Erinnern und die Auseinanderset-
zung mit der eigenen NS-Vergangenheit weder von den �rz-
ten im çffentlichen Gesundheitsdienst noch von Herausgebern
und Autoren in der Zeitschrift nicht offen angepackt wurde
bzw. besser im Nebel bleiben sollte?
Nach dem Zusammenbruch wurden die Jahrg�nge 1 –10 der
Zeitschrift weder von den f�r Beitr�ge verantwortlichen Auto-
ren noch von anderen am Vollzug der NS-Bevçlkerungspolitik
beteiligten �rzten im �GD systematisch genutzt, um die ideo-
logiegepr�gten Inhalte zu entlarven und deren gnadenlose Aus-
wirkungen f�r viele Menschen nunmehr aus einer anderen
wissenschaftlichen, politischen und moralischen Perspektive,
d. h. nach den Maßst�ben der Gegenwart und zu den Bedin-
gungen der Gesellschaft, in der man nun lebte, kritisch neu zu
beurteilen. Dazu passen die Inhalte der Rubriken „Nachrichten
aus den Verb�nden“ und „Personalien“. Hier wird eher Konti-
nuit�t in den Aufgaben des Gesundheitsschutzes und in Perso-
nalien beschrieben als Neubeginn und Aufbruch, trotz der poli-
tisch radikalen Zeitenwende zwischen NS-Diktatur und Kapitu-
lation einerseits und Neuanfang mit Demokratieimport, aber
auch viel Restauration andererseits. Da das Ged�chtnis an das
Leben gebunden ist, ging die Chance f�r eine Aufarbeitung un-
ter Einbezug von lebendigen Erinnerungen im Laufe der Zeit
f�r immer verloren. Die Haltung der Schuldverdr�ngung in
der Gesellschaft allgemein wurde Anfang der 50er-Jahre unter-
st�tzt durch gesetzliche Regelungen, durch die sich NS-T�ter,
sofern sie sich nicht eindeutig des Mordes schuldig gemacht
hatten, auf die durch Nazi-Gesetze gedeckte Pseudolegalit�t
berufen konnten, pauschal war Straffreiheit zugesichert. Ferner
wurden Personen, die nach 1945 wegen ihrer Verstrickung in
den Nationalsozialismus aus dem çffentlichen Dienst entfernt
worden waren, nun wieder in ihre fr�heren Rechte eingesetzt
(J. Willms: Die deutsche Krankheit, Carl Hanser Verlag 2001).
Das Erinnern und die Verst�ndigung dar�ber mit anderen l�sst
Vergangenheit entstehen. Wo Vergangenheit nicht mehr erin-
nert und gelebt wird, beginnt die Geschichte. Die Geschichte
ist die Entlegitimierung der Vergangenheit. Geschichte ist nicht
mehr Inbegriffen in den Bereichen, in den sich noch das Den-
ken aktueller Gruppen erstreckt (J. Baberowski, 2005). F�r die
heutigen Mitarbeiter des �GD gehçren die ersten zehn Jahrg�n-
ge der Zeitschrift „Der çffentliche Gesundheitsdienst“ zur Ge-
schichte, ebenso die in der Nazi-Zeit herausgehobene Rolle des
�GD als reichseinheitliche staatliche Sonderbehçrde und der
sp�tere Umgang der Beteiligten mit der Frage der eigenen per-
sçnlichen Schuld. Den Folgegenerationen im �GD f�llt die Auf-
gabe der Geschichte zu, die Sammlung und Sicherung in Ge-
sundheits�mtern und Archiven ruhender Akten, ihre Sichtung
einschließlich kritischer Reflexion. Es ist offen zu legen: Was
hat der Dienst w�hrend der NS-Zeit getan und unter welchen
Bedingungen haben seine Mitarbeiter versagt? Diesen Fragen
hat sich Donhauser gestellt, im Zust�ndigkeitsbereich seines
Gesundheitsamtes und dar�ber hinaus in Archiven und in der
einschl�gigen Literatur.
1968 wurde der Titel der Zeitschrift in „Das çffentliche Ge-
sundheitswesen“ ge�ndert mit den Untertiteln „Pr�ventivme-
dizin und Rehabilitation. Sozialhygiene und çffentlicher Ge-
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sundheitsdienst.“ Der Organschaft f�r den Bundesverband der
�rzte des çffentlichen Gesundheitsdienstes waren im Laufe
der Zeit 6 weitere Gesellschaften bzw. Verb�nde beigetreten.
Die Gesundheitspolitik der Bundesl�nder hatte im Laufe der
Zeit die Rolle der Gesundheits�mter als staatliche Sonderbe-
hçrden durch fçderale Regelungen meist in Richtung Kommu-
nalisierung mit Abwertung des �GD ver�ndert. Das Gesetz zur
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens von 1934 und seine
drei Durchf�hrungsverordnungen wurden allerdings erst am
14.8.2006 als Bundesrecht aufgehoben.
Seit 1992 lautet der Titel der Zeitschrift „Das Gesundheitswe-
sen“ mit den Untertiteln: „Sozialmedizin, Gesundheitssystem-
forschung, Public Health, �ffentlicher Gesundheitsdienst, Medi-
zinischer Dienst“. Sie integriert als wissenschaftliche Zeitschrift
Inhalte, Probleme und Strukturen çffentlicher Gesundheit im
erweiterten Sinn in Theorie und Praxis. Aufgrund ihrer eigenen
Historie mit enger Verbindung zum �GD kann die Zeitschrift
Fixpunkt im kollektiven Ged�chtnis des �GD sein, nicht nur f�r
das Erinnern seiner aktuellen Vergangenheit, sondern dar�ber
hinaus auch bez�glich seiner Geschichte.
Donhauser, Jahrgang 1962, kann sich nicht auf Erinnerung be-
rufen. Er befasst sich mit der Geschichte, die naturgem�ß nach
Analyse und kritischer Reflexion verlangt. Mit der Herausgabe
eines Sonderheftes der Zeitschrift „Das Gesundheitswesen“ un-
terst�tzen Redaktion und Verlag das vom Autor seit Jahren of-
fensiv vertretene Anliegen der Offenlegung des grauenvollsten
Kapitels in der Geschichte des �GD in Deutschland. Die jahre-
lange Arbeit hat jetzt auch gesundheitspolitische Anerkennung
gefunden durch die Fçrderung des Sonderheftes durch das Bun-
desministerium f�r Gesundheit, das Bayerische Staatsministeri-
um f�r Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und dem
Bundesverband der �rzte im çffentlichen Gesundheitsdienst.
Im Jahr 1935 hat Viktor von Weizs�cker auf die Frage, in wes-
sen Namen denn der Therapeut seine Macht aus�be, eine ein-
fache Antwort gegeben: „Er �be sie im Namen des Staates
und der Wahrheit aus, n�mlich Kraft �rztlicher Approbation,
die der Staat erteile und Kraft Wissenschaft, die sich allein
aus der Wahrheit legitimiere“. Er f�gte hinzu: „Zweifellos
wird in n�chster Zukunft der Staat den Umfang seiner Forde-
rungen noch ausdehnen, zweifellos auch der Umkreis der

Konflikte mit dem Eigenwohl, auf das die medizinische Wis-
senschaft bisher weit �berwiegend eingestellt war, sich erwei-
tern.“ Er folgert daraus: „Es wird �rzte geben m�ssen, welche
die Forderungen des Staates, und solche, welche die des Ein-
zelnen verwirklichen kçnnen.“ Mit direktem Bezug zur Ras-
senhygiene schrieb er damals weiter: „Der Wissenschaft, wel-
che der Staatsmedizin dient, ist eben um dieses Dienstes wil-
len auferlegt, nicht gegen ihre Bindung an ihre eigene Wahr-
heit untreu zu werden, denn sie w�rde den politischen F�hrer
t�uschen, wo immer sie von ihrem Gewissen abwiche.“ (Zi-
tiert nach Ch. Stehr, Spurensuche, Thieme Verlag 1986). Don-
hauser hat am Ende seiner Zusammenfassung auf aktuelle
Aspekte dieser Problematik f�r �rzte im �GD hingewiesen.
Bei der Zwangssterilisation und bei der Euthanasie waren die
Gesundheits�mter zuarbeitende Behçrden. Die von Medizinern
zur Euthanasie selektierten Kranken und Behinderten und ihre
Angehçrigen wurden �ber die vorgesehene „Behandlung“ ge-
t�uscht. Die wahre Todesursache der Opfer wurde gegen�ber
den Angehçrigen verschleiert, falsche Angaben zur Todesursa-
che wurden offiziell best�tigt. In der NS-Tçtungsanstalt Gra-
feneck (Baden-W�rttemberg), eine von insgesamt sechs Tç-
tungsanstalten, wurden 1940 zwischen Januar und Dezember
10654 Menschen in der Gaskammer ermordet. In der 1990 er-
richteten Gedenkst�tte liegt ein Buch auf, in dem fr�her oder
sp�ter die Namen aller Opfer verzeichnet sein sollen. Diese Art
der Erinnerung soll den entrechtet gemordeten Opfern durch
Nennung ihres Namens und Gedenken an ihren Tod einen Teil
ihrer W�rde zur�ckgegeben. Eine Eintragung in das Besucher-
buch vom 5.10.2006 lautet: „Ich habe mich sehr gefreut, dass
ich nach vielen Jahren erleben durfte, meine Schwester im
Buch der Geschichte zu finden“ (S�ddeutsche Zeitung Nr. 266,
18./19. November 2006, Mordfabrik im Gr�nen). Kçnnen Mit-
arbeiter des �GD heute durch Archivarbeit in ihrem Gesund-
heitsamt, in ihrer Stadt oder in der Region dazu beitragen,
Anonymit�t und L�ge aufzuheben, den Euthanasie-Opfern Na-
men zu geben oder zumindest ein allgemeines Gedenken?

Prof. Dr. Johannes G. Gostomzyk
Das Gesundheitswesen, Hauptschriftleiter
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